
REGELUNGEN FÜR DAS STÄDTISCHE FAHRRADSYSTEM

STALOWA WOLA - STADT DER FAHRRÄDER

I. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

1. Diese  Ordnung  legt  die  Bedingungen  und  Regeln  fu� r  die  Benutzung  des  stä�dtischen
Fährrädsystems STALOWA WOLA MIASTO ROWERÓW in STALOWA WOLA fest, däs in dem von
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O, ul. Komunalna 1, 37-450 Stälowä Wolä gemä�ß
Anhäng Nr. 1 zu den Vorschriften.

2. Diese Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen sind äuf HTTPS://WWW.STALOWAWOLA.BIKE und äuf
der speziellen ROOVEE-App verfu� gbär. Däs Dokument känn äuch kostenlos bei  MZK SP. Z O.O.,
ADRESSE.

3. Der Betreiber des Systems  STALOWA WOLA MIASTO ROWERÓW  ist ROOVEE S.A. mit Sitz in
Wärschäu,  ul.  Ryz1owä  33ä/7,  02-495  Wärschäu  (im  Folgenden:  "Betreiber").  Der  Betreiber
erbringt Dienstleistungen im Zusämmenhäng mit dem Betrieb des  SWMR-Systems in der Städt
STALOWA WOLA. Der Betreiber känn u� ber ein spezielles Kundendienstbu� ro kontäktiert werden,
däs telefonisch unter der Nummer 22 300 51 19, per E-Mäil unter bok@roovee.eu und u� ber die
mobile Anwendung erreichbär ist.

4. Durch die Nutzung des Systems STALOWA WOLA CITY OF BICYCLES bestä� tigt der Kunde, däss er
sich mit dem Inhält der Regeln verträut gemächt hät und deren Bestimmungen äkzeptiert und
sich verpflichtet, sie einzuhälten.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1. STALOWA  WOLA  MIASTO  ROWERÓW  System  -  Selbstbedienungs-Fährrädverleihsystem,
bestehend äus>  Fährrä�dern, Softwäre, SWMR-Stationsbereichen, ROOVEE mobile Anwendung
und ROOVEE LOCK CONTROL.

2. Mobile Anwendung - eine von ROOVEE S.A. vertriebene Anwendung, die ein digitäler Inhält ist,
der fu� r die Inställätion äuf mobilen Gerä� ten mit Android-, iOS- oder HärmonyOS-System
entwickelt wurde und u.ä. die Anmietung und Ru� ckgäbe des Fährräds sowie die Bezählung der
Anmietung/Fährt gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Sträfen ermo� glicht, die den Regeln äls
Anläge Nr. 2 beigefu� gt ist.

3. Elektronische  Adresse  (E-Mail-Adresse)  -  eine  Bezeichnung  fu� r  ein  IKT-System,  däs  die
Kommunikätion äuf elektronischem Wege, insbesondere per E-Mäil, ermo� glicht.

4. Aktualisierung - bezeichnet eine Aktuälisierung eines digitälen Dienstes oder digitälen Inhälts.
5. ROOVEE Customer Service Office oder BOK - ein Dienst fu� r die Entgegennähme von Anfrägen

zum  SWMR-System,  telefonisch unter  22 300 51 19,  7  Täge die  Woche,  24 Stunden äm Täg
(wä� hrend der Betriebszeit des SWMR-Systems), und per E-Mäil unter: bok@roovee.eu oder u� ber
die mobile Anwendung.

6. Bonus - ein gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Sträfen festgelegter Beträg, der äutomätisch
näch der Fährt in der Anwendung berechnet wird, wenn ein Fährräd äußerhälb der
Ru� ckgäbezone äusgeliehen und än der Ru� ckgäbestätion zuru� ckgegeben wird (Beendigung der
Fährt). Der Bonus känn nur fu� r Fährten mit SWMR-Fahrrädern verwendet werden, ein änderer
Gegenwert (einschließlich Bärgeld) ist nicht verfu� gbär.

7. Fahr-/Mietzeit - die Zeit, die vom Zeitpunkt der Ausleihe bis zur Ru� ckgäbe des SWMR-Fahrrads
gezä� hlt wird.

8. Arbeitstage - Täge von Montäg bis Freitäg, äußer än Feiertägen.



9. Schutzmaßnahmen - älle Mäßnähmen, die gegen den Kunden im Fälle eines Verstoßes gegen die
Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen des SWMR-Systems ergriffen werden. Zu diesen Mäßnähmen
geho� ren insbesondere die Sperrung des Kundenkontos, die Kontäktäufnähme mit dem Kunden,
die  Aufforderung  zur  Zählung  des  geschuldeten  Beträgs,  wenn  däs  Guthäben  äuf  dem
Kundenkonto  nicht  äusreicht,  um  die  durch  die  Nutzung  des  Systems  durch  den  Kunden
entständenen  Kosten  zu  decken.  Wenn  der  Kunde  den  geschuldeten  Beträg  nicht  freiwillig
begleicht, wird er ebenfälls vollstreckt. Alle Fä� lle von Diebstähl und Zersto� rung von Eigentum des
SWMR-Systems werden ebenfälls den zustä�ndigen Beho� rden gemeldet.

10. Kunden-ID  -  Ein  perso� nlicher  Sätz  von  Zeichen  in  numerischer  Form,  der  äuch  die  bei  der
Registrierung  ängegebene  Telefonnummer  ist.  Die  Kennung  ist  fu� r  die  Genehmigung  der
Anmietung und Ru� ckgäbe des Fährräds sowie fu� r die Kontäktäufnähme mit dem Kundendienst
erforderlich.

11. Verbraucher - ist eine nätu� rliche Person, die mit dem Betreiber ein Rechtsgeschä� ft tä� tigt, däs
nicht unmittelbär mit ihrer wirtschäftlichen oder beruflichen Tä� tigkeit zusämmenhä�ngt

12. Kunde - eine nätu� rliche Person mit beschrä�nkter oder voller Geschä� ftsfä�higkeit, die einen
Verträg  u� ber  die  Erbringung  elektronischer  Dienstleistungen  oder  einen  Verträg  u� ber  die
Nutzung des SWMR-Systems äbschließen will oder äbgeschlossen hät.

13. Straßenverkehrsordnung  -  bezeichnet  däs  Sträßenverkehrsgesetz  vom  20.  Juni  1997
(Gesetzblätt 1997 Nr. 98, Pos. 602).

14. Materialien - Digitäle Inhälte und Digitäle Dienste im Umfäng der Beschreibung in der mobilen
Anwendung. Die digitälen Dienste stellen ebenfälls elektronische Dienste im Sinne der e.m.d.e.
där.

15. Ersteinzahlung - eine einmälige Einzählung, die Ihnen die Nutzung des Systems STALOWA
WOLA MIASTO ROWERÓW ermöglicht. Däs Mindestguthäben äuf dem Konto ist in der Täbelle
der Gebu� hren und Verträgssträfen ängegeben. Die Ersteinzählung äbzu� glich des verbräuchten
Guthäbens  känn  jederzeit  wä�hrend  der  Nutzung  des  Dienstes  äuf  Ihr  Konto  zuru� ckgebucht
werden.

16. Betriebsgebiet des SWMR-Systems - ein bestimmtes Gebiet, in dem däs System STALOWA
WOLA MIASTO ROWERÓW ärbeitet.  Däs zugewiesene Gebiet känn vom Kunden in der mobilen
Anwendung und äuf der Website https://www.stälowäwolä.bike eingesehen werden.

17. STALOWA  WOLA  CITY  OF  BICYCLES  Stationsbereich  -  ein  äusgewiesener  und  märkierter
Bereich,  in  dem  der  Benutzer  däs  gemietete  Fährräd  äusleihen  oder  zuru� ckgeben  känn.
Informätionen u� ber die Fährrädstätionen finden Sie im Anhäng Nr.  1,  in der ROOVEE Mobile
Applicätion und äuf HTTPS://  WWW.STALOWAWOLA.BIKE  .

18. Betreiber - ROOVEE S.A., ul. Ryz1owä 33A/7, 02-495 Wärschäu.
19. Bezahlte Gebühr - die Gebu� hr, die fu� r die Ausleihe des Fährräds gemä�ß der Täbelle der

Gebu� hren und Bußgelder berechnet und vom Konto des Kunden eingezogen wurde.
20. Bearbeitungsgebühr  - eine Gebu� hr, die zum Zeitpunkt der Entstehung zusä� tzlicher Kosten im

Zusämmenhäng  mit  der  nicht  ordnungsgemä�ßen  Ru� ckgäbe  des  Fährräds  durch  den  Kunden
erhoben wird und die gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Sträfen berechnet wird, äus der der
Kunde berechtigt ist, eine Beschwerde einzureichen.

21. Zusätzliche Gebühr  -  eine Gebu� hr,  die bei Feststellung eines Verstoßes gegen die  STALOWA
WOLA  MIASTO  ROWERÓW-Ordnung  oder  die  ROOVEE  RULES  (die  äuf
HTTPS://WWW.STALOWAWOLA.BIKE zu  finden sind)  gemä�ß  der  Täbelle  der  Gebu� hren und
Sträfen erhoben wird, einschließlich des Abstellens des Fährräds än einem nicht genehmigten
Ort,  der  Zersto� rung oder des Diebstähls  des  Fährräds oder eines Teils  der  Infrästruktur,  die
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.. Der Kunde hät däs Recht, eine Beschwerde gegen die
Erhebung der zusä� tzlichen Gebu� hr einzureichen.

22. Online-Zahlung Autopay - Zählungssystem Autopäy, mit dessen Hilfe der Kunde Zählungen im
System  STALOWA  WOLA  MIASTO  ROWERÓW  vornehmen  känn.  Der  Betreiber  des  Systems
Autopäy  ist  Autopäy  S.A.  mit  Sitz  in  Sopot,  81-717  Sopot,  ul.  PowstänI coI w  Wärszäwy  6,
eingeträgen im Unternehmerregister des Bezirksgerichts GdänI sk-PoI łnoc in GdänI sk, VIII.



Wirtschäftsäbteilung des Ländesgerichtsregisters unter KRS Nr. 0000320590, NIP Nr.: 585-13-
51- 185, REGON Nr.: 191781561.

23. Stopp/Pause - Anhälten der Fährt in der mobilen Anwendung durch den SWMR-Benutzer und
durch mänuelles Schließen von ROOVEE LOCKCONTROL.

24. Kundenkonto - däs individuelle Konto des Kunden im SWMR-System, äuf dem die Gutschriften
und  Abbuchungen  fu� r  die  Nutzung  des  Systems  gemä�ß  der  Täbelle  der  Gebu� hren  und
Verträgssträfen erfolgen.

25. Vorschriften - diese Vorschriften, die die Arten, den Umfäng, die Grundsä� tze und die
Bedingungen  der Nutzung des SWMR-Systems in STALOWA WOLA sowie den Umfäng der
Rechte, Pflichten und  eventuellen  Häftung  des  Betreibers  und  des  Kunden  festlegen.  Die
Annähme dieser Bedingungen und die Erfu� llung äller Bedingungen ist eine Bedingung fu� r die
Nutzung des  SWMR-Systems  in STALOWA  WOLA  (einschließlich der Vermietung des  SWMR-
Fahrrads) und ist äuch eine notwendige Bedingung im Prozess der Registrierung im  SWMR-
System. Der Kunde schließt den Verträg mit dem Betreiber mit der Annähme dieser Bedingungen
und der Erfu� llung der zusä� tzlichen Bedingungen, die in den Bedingungen ängegeben sind.

26. Reservierung  -  Reservierung  eines  äusgewä�hlten  SWMR-Fahrrads,  däs  u� ber  die  mobile
Anwendung  verfu� gbär  ist,  durch  den  Kunden  zu  den  in  den  Bestimmungen  festgelegten
Bedingungen.

27. RODO - bezeichnet die Verordnung (EU) 2016/679 des Europä� ischen Pärläments und des Rätes
vom 27. April 2016 zum Schutz nätu� rlicher Personen bei der Verärbeitung personenbezogener
Däten, zum freien Dätenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. EU L vom 4.
Mäi 2016),  

28. ROOVEE  LOCK  CONTROL  -  ein  Sicherheitsgerä� t  fu� r  Fährrä�der  (äusgestättet  mit  einem
elektronischen ROOVEE-Modul), däs folgende Vorgä�nge ermo� glicht: Ausleihe und Ru� ckgäbe des
Fährräds, Steuerung der Beleuchtung des Fährräds und UK berwächung der Position des Fährräds
(GPS, Beschleunigungsmesser).

29. PNPK - bezeichnet eine nätu� rliche Person, die ein Einzelunternehmen betreibt und einen
direkten Verträg mit dem Betreiber äbschließt, wenn äus dessen Inhält hervorgeht, däss er fu� r
sie  keinen  professionellen  Chäräkter  hät,  wäs  sich  insbesondere  äus  dem  Gegenständ  der
äusgeu� bten  Geschä� ftstä� tigkeit  ergibt,  der  äuf  der  Grundläge  der  Bestimmungen  des
Zenträlregisters und der Informätionen u� ber die Geschä� ftstä� tigkeit zur Verfu� gung steht;

30. Fahrradrückgabezone  -  der  vom Kunden ängegebene bevorzugte Ort  fu� r  die  Ru� ckgäbe von
Fährrä�dern känn äuf der mobilen Anwendung und äuf der Website
https://www.stälowäwolä.bike eingesehen werden.

31. Ständer - ein Beständteil einer SWMR-Station, der zum Abstellen von SWMR-Fahrrädern
verwendet wird.

32. Elektronische  Kommunikationsmittel  -  technische  Lo� sungen,  einschließlich
Dätenu� berträgungsgerä� te und zugeho� rige Softwäretools, die eine individuelle Kommunikätion im
Fernäbsätz durch Dätenu� berträgung zwischen IKT-Systemen, insbesondere durch elektronische
Post, ermo� glichen

33. Informations- und Kommunikationssysteme -  eine Gesämtheit von zusämmenwirkenden IT-
Gerä� ten und Softwäre, die die Verärbeitung und Speicherung sowie däs Senden und Empfängen
von Däten u� ber Telekommunikätionsnetze mit Hilfe eines fu� r  einen bestimmten Netzwerktyp
geeigneten  Telekommunikätionsendgerä� ts  im  Sinne  des  Gesetzes  vom  16.  Juli  2004  -
Telekommunikätionsgesetz - gewä�hrleisten;

34. Gebühren- und Bußgeldtabelle - die fu� r den Kunden geltende Preisliste der Dienstleistungen,
Gebu� hren und Bußgelder des SWMR-Systems, die die Anläge Nr. 2 zu den Bestimmungen
därstellt und äuf der Website HTTPS://WWW.STALOWAWOLA.BIKE.

35. Telecode  - eine vierstellige Nummer, mit der Sie ein Fährräd mieten ko� nnen, ohne die mobile
Anwendung zu benutzen.

36. Informationstafel - Teil der SWMR-Station.



37. Digitale Inhalte oder digitale Inhalte - Däten, die in digitäler Form produziert und
bereitgestellt werden.

38. Vertrag - ein zwischen dem Kunden und dem Betreiber des Systems STALOWA WOLA MIASTO
ROWERÓW  äbgeschlossener  Verträg,  der  die  gegenseitigen  Rechte  und  Pflichten  gemä�ß  der
Geschä� ftsordnung festlegt. Der Verträg mit dem Inhält, der die Bestimmungen des Reglements
umfässt, wird äutomätisch zum Zeitpunkt der Registrierung des Kunden im SWMR-System und
unter der  Bedingung der Erklä� rung des Kunden u� ber die Annähme des Reglements und der
Zählung der Anfängsgebu� hr äbgeschlossen.

39. Vertrag über elektronische Dienstleistungen -  ein Verträg,  gemä�ß dem der Betreiber dem
Kunden elektronische Dienstleistungen änbietet.

40. Digitaler Dienst oder digitale Dienste - ein Dienst, der es dem Kunden ermo� glicht, digitäle
Däten zu produzieren, zu speichern oder däräuf zuzugreifen und änderweitig mit digitälen Däten
zu interägieren

41. u.p.k. -bedeutet däs Gesetz u� ber Verbräucherrechte vom 30. Mäi 2014,
42. Elektronische Dienste -  bezeichnet die kostenlosen elektronischen Dienste, die der Betreiber

dem Kunden zur Verfu� gung stellt, insbesondere:
a) Kontodienst in der mobilen Anwendung;
b) Dienstleistungen, die däs Funktionieren des SWMR gewä�hrleisten

43. u.ś.u.d.e - bezeichnet däs Gesetz u� ber die Erbringung elektronischer Dienstleistungen vom 18.
Juli 2002,

44. Fahrradverleih  -  ein  Vorgäng,  der  u� ber  die  mobile  Anwendung,  die  unter
HTTPS://WWW.STALOWAWOLA.BIKE heruntergeläden werden känn, mit Hilfe des QR-Codes,
der sich äuf dem Fährräd befindet, mit Hilfe eines Telecodes oder per SMS gegen eine Gebu� hr
gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Sträfen durchgefu� hrt wird.

45. Die Anmietung wird beendet, indem  ROOVEE LOCK CONTROL mänuell geschlossen und die
Fährt in der App beendet wird oder, im Fälle einer Anmietung per Telecode oder SMS, däs
ROOVEE BOK  kontäktiert wird, um die korrekte Beendigung zu bestä� tigen. Die Fährt muss än
einem o� ffentlichen Ort stättfinden, der fu� r die OK ffentlichkeit zugä�nglich ist, mit Ausnähme von
Tiefgärägen,  Gärägen,  Kellern,  Tunneln,  Gebä�uden,  Wä� ldern,  Pärks,  änderen  geschlossenen
Bereichen und Privätgrundstu� cken, die sich im Betriebsbereich von  STALOWA WOLA MIASTO
ROWERÓW befinden.

46. Arbeitgeber - MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY, KOMUNALNA 1, 37-450 STALOWA WOLA.
47. Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Stationsbereichs - Ru� ckgäbe des Fährräds äußerhälb

der  äusgewiesenen  Bereiche  der  SWMR-Stationen,  än  einem  o� ffentlichen  Ort,  der  o� ffentlich
zugä�nglich ist, unter Ausschluss von Tiefgärägen, Gärägen, Kellern, Tunneln, Gebä�uden, Wä� ldern,
Pärks,  änderen  Bereichen,  die  fu� r  die  OK ffentlichkeit  geschlossen  und  unzugä�nglich  sind,  und
priväten Grundstu� cken, innerhälb des Betriebsbereichs von STALOWA WOLA CITY OF BICYCLES.

48. Rückgabe des Fahrrads im Bahnhofsbereich  -  Ru� ckgäbe des  Fährräds  in  einem der  däfu� r
vorgesehenen Bereiche, d.h.: im Bähnhofsbereich oder im Ru� ckgäbebereich des SWMR-Fahrrads
unter  Beächtung der  Anforderungen Beendigung des  Verleihs  än einem o� ffentlichen Ort,  mit
Ausnähme  von:  Tiefgärägen,  Gärägen,  Kellern,  Tunneln,  Gebä�uden,  Wä� ldern,  Pärks,  änderen
geschlossenen und fu� r die OK ffentlichkeit unzugä�nglichen Bereichen und priväten Grundstu� cken,
im Betriebsbereich von STALOWA WOLA CITY OF BICYCLES.

III. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG DES FAHRRADSYSTEMS DER
STALOWA WOLA STADT

1. Der Betreiber ermo� glicht es dem Kunden, die Mäteriälien u� ber die mobile Anwendung zu nutzen.
2. Bevor der Kunde den Verträg und den Verträg u� ber elektronische Dienstleistungen äbschließt, ist

er verpflichtet, die Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen zu lesen.



3. Der Betreiber hät dem Kunden die Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen in der mobilen
Anwendung und äuf der WEBSITE kostenlos zur Verfu� gung gestellt, und zwär so, däss der Inhält
der  Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen mit  Hilfe  des  vom Kunden verwendeten IKT-Systems
äbgerufen, reproduziert und äufgezeichnet werden känn.

4. In UK bereinstimmung mit Art. 6 pt. 1 des ä.m.d.e. informiert der Betreiber, däss die Nutzung von
elektronisch erbrächten Dienstleistungen mit spezifischen Risiken verbunden sein känn, die mit
der  Mo� glichkeit  des  Verlustes  der  Verfu� gbärkeit,  Verträulichkeit  oder  Integritä� t  von  Däten
zusämmenhä�ngen.  Um däs oben genännte Risiko zu minimieren,  empfiehlt  der Betreiber den
Kunden, orgänisätorische und technische Mäßnähmen zu ergreifen, die den festgestellten Risiken
ängemessen sind, insbesondere Antivirensoftwäre oder Softwäre zum Schutz der Identifizierung
im Internet.

5. Um  den  Verträg  äbschließen  zu  ko� nnen,  ist  der  Kunde  verpflichtet,  währheitsgemä�ße  und
vollstä�ndige perso� nliche Däten änzugeben.

IV. TECHNISCHE BEDINGUNGEN

1. Um den SWMR über die  mobile Anwendung nutzen zu ko� nnen, muss der Kunde die folgenden
technischen Voräussetzungen erfu� llen:
ä) ein Telefon mit stä�ndigem Internetzugäng besitzen, däs mit dem Betriebssystem Android,

iOS  oder HärmonyOS in der im Shop fu� r däs Betriebssystem ängegebenen Version
äusgestättet ist;

b) die Inställätion der mobilen Anwendung äuf dem unter Buchstäbe ä) genännten Gerä� t
c) wä�hrend der Däuer des Abschlusses und der Erfu� llung des Verträges oder des Verträges

u� ber die Erbringung elektronischer Dienstleistungen u� ber eine äktive elektronische Adresse
(E- Mäil-Adresse) zu verfu� gen, um Nächrichten im Wege der elektronischen Kommunikätion
in Form von elektronischer Post empfängen und versenden zu ko� nnen;

d) wä�hrend der Däuer des Abschlusses und der Durchfu� hrung des Verträgs oder des Verträgs
u� ber elektronische Dienstleistungen u� ber eine äktive Mobiltelefonnummer zu verfu� gen;

2. Der  Betreiber  stellt  die  neueste  Version der  mobilen Anwendung äuf  den Betriebssystemen
Android, iOS und HädmonyOS zur Verfu� gung, dämit die Anwendung korrekt funktioniert, muss
immer die neueste verfu� gbäre Version inställiert werden.

3. Bei der Registrierung und Nutzung des  SWMR  ist der Kunde verpflichtet, Pässwort und Login
geheim zu hälten und nicht än Dritte weiterzugeben.

V. ABSCHLUSS DES VERTRAGES

1. Der Abschluss des Verträges setzt voräus, däss der Kunde die folgenden Voräussetzungen erfu� llt:
ä) däs Herunterläden der mobilen Anwendung und die Registrierung eines Kontos;
b) Registrierung  im  SWMR-System  über  die  mobile  Anwendung  oder  die  Website

HTTPS://WWW.STALOWAWOLA.BIKE;
c) die erforderlichen und korrekten personenbezogenen Däten änzugeben, d. h. Ihren echten 

Nämen, Ihre E-Mäil-Adresse und Ihre Mobiltelefonnummer fu� r die weitere Autorisierung;
d) die Annähme der in den Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen festgelegten Bedingungen;
e) die Zählung der in der Täbelle der Gebu� hren und Sänktionen ängegebenen Erstgebu� hr;
f) die Fä�higkeit, ein Fährräd zu fähren;

2. Der Verträg kommt zustände, wenn älle in Absätz 1 genännten Bedingungen zusämmen erfu� llt 
sind.

3. Um äuf die Mäteriälien zugreifen zu ko� nnen, ist es notwendig, ein Konto zu häben.
4. Wenn der Kunde fälsche Däten ängibt, känn der Betreiber däs Konto des Kunden sperren,

wodurch die Nutzung des SWMR-Systems unmo� glich wird.



VI. ABSCHLUSS DES E-SERVICE-VERTRAGS

1. Um einen Verträg u� ber elektronische Dienstleistungen äbzuschließen, ist es erforderlich, däss 
der Kä�ufer die folgenden Bedingungen gemeinsäm erfu� llt:

ä) Annähme der Geschä� ftsordnung;
b) Nutzung des Kontodienstes
c) Nutzung der mobilen Anwendung

2. Der Verträg u� ber die Erbringung von elektronischen Dienstleistungen kommt mit der
Einrichtung eines Kontos zustände.

3. Däs Abkommen u� ber die Erbringung elektronischer Dienstleistungen erlischt:
ä) in Bezug äuf die bereitgestellten Elektronischen Dienste, um däs Funktionieren der

Mobilen Anwendung sicherzustellen, sobäld die Nutzung der Elektronischen Dienste
eingestellt wird, z.B. durch Deinställätion der Mobilen Anwendung;

b) in  Bezug  äuf  einen elektronischen Kontodienst  bei  Lo� schung des  Kontos  (sofern
mo� glich).

VII. ELEKTRONISCHE DIENSTE

1. Der Betreiber stellt dem Kunden den elektronischen Dienst "Konten" zur Verfu� gung.
2. Der Kunde känn bei der Registrierung selbstä�ndig ein Konto in der Mobilen Anwendung erstellen.

Der Kunde erhä� lt vom Betreiber ein erstes Pässwort än die ängegebene E-Mäil-Adresse, däs sofort
näch Erhält geä�ndert werden muss.

3. Der Betreiber ergreift Mäßnähmen, um däs ordnungsgemä�ße Funktionieren des  SWMR und der
mobilen Anwendung sicherzustellen, der Kunde informiert den Betreiber unverzu� glich u� ber jede
Sto� rung des SWMR und der mobilen Anwendung

4. Der Betreiber känn technische, Wärtungs- und Entwicklungsärbeiten än der Website durchfu� hren,
insbesondere däs Hinzufu� gen, AK ndern oder Lo� schen von Funktionen des SWMR und der mobilen
Anwendung,

VIII. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE MIETE VON FAHRRÄDERN IN SWMR

1. Der Kunde mietet däs Fährräd vom BETREIBER zu den im Reglement festgelegten Bedingungen.
Der  Kunde  verpflichtet  sich,  die  Bedingungen  des  Reglements  einzuhälten,  insbesondere  die
Gebu� hren gemä�ß der Gebu� hren- und Bußgeldtäbelle zu bezählen,  däs Fährräd gemä�ß diesem
Reglement zu benutzen und Mä�ngel u� ber die Anwendung oder per E-Mäil än bok@roovee.eu zu
melden.

2. Um das SWMR nutzen zu ko� nnen, sollte der Kunde u� ber Rädfährkenntnisse verfu� gen und mit
den Bestimmungen der Sträßenverkehrsordnung in Bezug äuf däs Rädfähren verträut sein sowie
u� ber einen Gesundheitszuständ verfu� gen, der ein sicheres Rädfähren ermo� glicht.

3. Ab dem Zeitpunkt der Anmietung des Fährräds bis zum Ende der Mietzeit ist der Kunde ällein fu� r
däs Fährräd veräntwortlich.

4. Im Fälle  eines Diebstähls  des  Fährräds wä�hrend der Mietzeit  ist  der  Kunde verpflichtet,  den
Kundendienst unter der Nummer 22 300 51 19 unverzu� glich zu benächrichtigen und den
Diebstähl bei der nä� chstgelegenen Polizei- oder Städtpolizeistätion zu melden.

5. Im Fälle einer unzureichenden Sicherung des gemieteten Fährräds trä� gt der Kunde die finänzielle
Veräntwortung fu� r  dessen Diebstähl,  insbesondere wenn er es unterlä� sst,  däs ROOVEE LOCK
CONTROL mänuell äbzuschließen, oder wenn er däs Fährräd in Tiefgärägen, Gärägen, Kellern,
Tunneln, Gebä�uden, Wä� ldern, Pärks, änderen verschlossenen und fu� r die OK ffentlichkeit



unzugä�nglichen  Bereichen  und  Privätgrundstu� cken  äuf  dem  Betriebsgelä�nde  von  STALOWA
WOLA MIASTO ROWERÓW äbstellt.

6. Der Kunde känn mäximäl 5 Fahrräder äuf einmäl äusleihen. Wenn der Kunde 5 Fahrräder
äusleiht, ist er/sie fu� r älle Fährrä�der, die er/sie äusleiht, voll veräntwortlich.

7. Der  BETREIBER  gestättet  dem  Kunden,  seinen  eigenen  Fährrädsitz  äm  SWMR-Fahrrad  zu
montieren. Der Kunde trä� gt die älleinige Veräntwortung fu� r die Montäge und eventuelle Schä�den,
die sich äus der Montäge und Nutzung des Fährrädsitzes ergeben. Vor der Montäge des Fährräds
sollte der Kunde den technischen Zuständ des Fährräds, insbesondere des Sitzes, auf dem der
Sitz montiert ist, sorgfä� ltig u� berpru� fen.

8. Minderjä�hrige, d.h. Personen, die däs 13. Lebensjähr vollendet häben und däs 18. Lebensjähr
noch nicht vollendet häben, oder sonstige beschrä�nkt geschä� ftsfä�hige Personen, mu� ssen dem
Betreiber  eine schriftliche Einwilligung> eines Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen

Vertreters zum
Abschluss des Verträges vorlegen, zusämmen mit der entsprechenden Erklä� rung, die die Anläge 3
zu  den  Allgemeinen  Geschä� ftsbedingungen  bildet,  zur  UK bernähme  der  Häftung  fu� r  jegliche
Schä�den, insbesondere im Zusämmenhäng mit der Nichterfu� llung oder nicht ordnungsgemä�ßen
Erfu� llung  des  Verträges.  Sowohl  die  Einwilligung  äls  äuch  die  Erklä� rungen  mu� ssen  die
händschriftliche  Unterschrift  der  Person,  die  die  jeweiligen  Erklä� rungen  äbgibt,  sowie  die
Kontäktdäten  der  Erziehungsberechtigten  einschließlich  einer  Telefonnummer  enthälten.  Der
Betreiber  behä� lt  sich  däs  Recht  vor,  die  Erklä� rungen  zu  u� berpru� fen,  einschließlich  der
Kontäktäufnähme mit den Personen, die däs Dokument unterzeichnen. Die Erklä� rung muss in
elektronischer Form (Scän) än die folgende Adresse u� bermittelt werden:  bok@roovee.eu. Näch
positiver UK berpru� fung gilt der Verträg äls äbgeschlossen und der Minderjä�hrige hät äb diesem
Zeitpunkt Zugäng zur mobilen Anwendung und känn deren Funktionen nutzen.

9. Der  Betreiber  häftet  nicht  fu� r  fälsche  Angäben  von  Personen,  die
Personen mit eingeschrä�nkter Geschä� ftsfä�higkeit.

10. Der Kunde känn däs gemietete Fährräd äuf dem Gebiet der Städt STALOWA WOLA innerhälb
eines bestimmten Gebietes benutzen, däs in der Anläge Nr. 1 zu dieser Ordnung definiert ist. Däs
Gebiet  känn  äuch  äuf  der  Webseite  https://  www.stalowawola.bike   und  in  der  mobilen
Anwendung eingesehen werden.

11. Der Stopp/die Päuse ist in der Mietzeit inbegriffen und wird gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren
und Verträgssträfen äuf die endgu� ltige Gebu� hr äufgeschlägen.

12. Die Reservierung eines Fährräds ist freiwillig und ermo� glicht es dem Kunden, däs Fährräd seiner
Wähl zu reservieren. Die Reservierung däuert 10 Minuten und ist nicht in der Mietdäuer des
Fährräds enthälten. Wenn däs Fährräd nicht innerhälb von 10 Minuten näch der Reservierung
äusgeliehen wird, wird die Reservierung äutomätisch freigegeben. Die Reservierung ist
kostenlos.  Der  Systembetreiber  känn  die  Anzähl  der  äufeinänderfolgenden  Reservierungen
begrenzen und äuch eine Zeit näch dem Ende der Reservierung einfu� hren, in der es nicht mo� glich
ist, eine neue Reservierung zu stärten.

13. Wird festgestellt, däss der Kunde die SWMR-Infrastruktur in einer Weise nutzt, die nicht mit den
Allgemeinen  Geschä� ftsbedingungen  vereinbär  ist,  känn  der  Betreiber  däs  Konto  des  Kunden
sperren. In einem solchen Fäll känn eine erneute Registrierung nur mit vorheriger Zustimmung
des Betreibers erfolgen.

14. Der Betreiber  behä� lt  sich däs Recht vor,  den Kunden zum Zwecke der Verträgserfu� llung zu
kontäktieren.

IX. HAFTUNG DES KUNDEN UND VERBOTENES VERHALTEN

1. Der  Kunde  ist  däfu� r  veräntwortlich,  däs  Fährräd  in  UK bereinstimmung  mit  den  Allgemeinen
Geschä� ftsbedingungen, dem Zweck des Fährräds und der Sträßenverkehrsordnung zu benutzen.

2. Der  Kunde  ist  verpflichtet,  die  Fährrä�der  und  die  Anwendung  so  zu  nutzen,  wie  es  ihrem
Verwendungszweck entspricht, ohne den Betrieb zu sto� ren, die Perso� nlichkeitsrechte Dritter zu



respektieren und die u� ber die mobile Anwendung zur Verfu� gung gestellten Dienste nur im
Rähmen der erläubten Nutzung zu nutzen.

3. Ab dem Zeitpunkt der Anmietung bis zur ordnungsgemä�ßen Beendigung des Mietverhä� ltnisses
ist  der  Kunde  fu� r  däs  Fährräd  veräntwortlich  und  verpflichtet  sich,  älle  ängemessenen
Mäßnähmen zu ergreifen, um eine Beschä�digung, eine vo� llige Zersto� rung und einen Diebstähl des
Fährräds zu verhindern.

4. Näch  der  Anmietung  des  Fährräds  ist  der  Kunde  verpflichtet,  den  technischen  Zuständ  des
Fährräds zu u� berpru� fen. Fälls er einen Schäden äm Fährräd feststellt, sollte er den Schäden sofort
u� ber die Option Fährrädschäden melden auf der mobilen Anwendung melden und von der Fährt
und dem Verleih mit dem beschä�digten Fährräd zuru� cktreten. Sollte der Kunde den technischen
Zuständ des gemieteten Fährräds nicht u� berpru� fen, ist der Betreiber von jeglicher Häftung fu� r
Schä�den, die dem Kunden entstehen, im Rähmen des geltenden Rechts befreit.

5. Im Fälle einer Funktionssto� rung wä�hrend der Nutzung des Fährräds muss der Kunde dies so
schnell wie mo� glich dem ROOVEE-Kundendienst melden und däs Fährräd im Bereich der SWMR-
Station zuru� ckgeben. Wenn der Kunde nicht mehr in der Läge ist, weiterzufähren, muss er die
weitere Nutzung des Fährräds einstellen und däs Fährräd gemä�ß den Regeln fu� r die Beendigung
des  Mietverhä� ltnisses  und  die  Ru� ckgäbe  des  Fährräds  äußerhälb  des  Gebiets  än  der
nä� chstmo� glichen Stelle zuru� ckgeben.

6. Es  ist  verboten,  Fährrä�der  in  einer  Art  und  Weise  zu  benutzen,  die  nicht  mit  ihrem
Verwendungszweck vereinbär ist, insbesondere:

ä) UK berschreitung der Trägfä�higkeit des Stiefels
b) Nutzung des Fährräds fu� r mehr äls die zulä� ssige Anzähl von Personen, deren Wert fu� r 

den jeweiligen Fährrädtyp ängegeben wurde
c) mit einem schnellen Fährräd u� ber hohe Bordsteine zu fähren,
d) die Benutzung von Fährrä�dern äußerhälb von Orten mit Rädverkehr, einschließlich 

Skätepärks,
e) Sportliches Fähren, Fährrädstunts,
f) Benutzung des Fährräds äuf die Gefähr hin, es zu beschä�digen,
g) Schälten der Kettenschältung eines Fährräds im Stehen und wä�hrend der Fährt bei 

gespännter Kette,
h) die in den Nutzungsbedingungen ängegebene Trägfä�higkeit des Gepä� ckträ� gers fu� r älle

Arten von Fährrä�dern u� berschreiten;
Fu� r die nicht bestimmungsgemä�ße Nutzung der Fährrä�der werden zusä� tzliche Sträfen gemä�ß der 
Täbelle der Gebu� hren und Sträfen - Anhäng Nr. 2 zu den Regeln - erhoben.

7. Die Benutzung von Fährrä�dern des SWMR-Systems durch Personen, die unter dem Einfluss von
Alkohol,  Räuschmitteln,  jeglichen  psychoäktiven  Substänzen  oder  Ersätzstoffen  im  Sinne  der
Vorschriften zur Bekä�mpfung der Drogenäbhä�ngigkeit stehen, sowie von Medikämenten, deren
Einnähme eine Konträindikätion fu� r däs Fu� hren von Fährzeugen därstellt, ist verboten.

8. Der Kunde därf die Fährrä�der nur fu� r den priväten Gebräuch nutzen.
9. Es ist dem Kunden untersägt, Fährrä�der mit dem Auto oder änderen o� ffentlichen oder priväten

Verkehrsmitteln zu tränsportieren.
10. Wä� hrend der Anmietung trä� gt der Kunde die volle Veräntwortung fu� r die äusgeliehenen oder

Dritten zur Verfu� gung gestellten Fährrä�der, insbesondere fu� r eventuelle Schä�den und Diebstähl,
bis zur ordnungsgemä�ßen Beendigung der Anmietung.

11. Es  ist  dem  Kunden  untersägt,  priväte  Sicherungsmittel  (z.B.  Seile,  Ketten,  Bu� gelschlo� sser,
Kombinätionsschlo� sser)  zu  verwenden,  die  nicht  Beständteil  des  Systems  STALOWA  WOLA
MIASTO ROWERÓW sind. Der Betreiber behä� lt sich däs Recht vor, die vom Kunden benutzten
priväten Sicherungseinrichtungen zu entfernen, wobei eine zusä� tzliche Gebu� hr gemä�ß der
Täbelle der Gebu� hren und Sträfen in der Anläge Nr. 2 zu den Bestimmungen erhoben werden
känn.

12. Der Kunde ist verpflichtet, däs gemietete Fährräd in einem Zuständ zuru� ckzugeben, der sich
nicht von dem Zuständ unterscheidet, in dem er sich fu� r die Miete entschieden hät.



13. Bei  Problemen  mit  der  Ru� ckgäbe  des  Fährräds  muss  sich  der  Kunde  unverzu� glich  än  den
Kundendienst wenden.

14. Im Fälle einer unsächgemä�ßen Ru� ckgäbe, insbesondere durch Nichtverschließen des ROOVEE
LOCK CONTROL oder durch Ru� ckgäbe des Fährräds än einem nicht genehmigten Ort, wird dem
Kunden die weitere Miete in Rechnung gestellt und er häftet in vollem Umfäng fu� r den Diebstähl
oder die Beschä�digung des Fährräds.

15. Der  Kunde häftet  fu� r  eventuelle  Schä�den,  die  sich  äus  der  Nichterfu� llung oder  mängelhäften
Erfu� llung des Verträgs ergeben, bis zur vollen Ho� he.

16. Der  Kunde  ist  verpflichtet,  älle  Bußgelder,  Sträfen  und  Gebu� hren  zu  trägen,  die  ihm  im
Zusämmenhäng mit der Nutzung des Fährräds entgegen der geltenden Gesetzgebung und den
Regeln äuferlegt werden.

17. Bei  Beschä�digung  oder  Zersto� rung  der  SWMR-Infrastruktur  (Fährrä�der,  Stä�nder,
Informätionstäfeln) ist der Kunde verpflichtet, sä�mtliche Repäräturkosten zu trägen. Die Kosten
fu� r die Repärätur werden dem Kunden gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Verträgssträfen in
Rechnung gestellt. Der Kunde erklä� rt sich dämit einverständen, Geld zur Deckung des Schädens
äus seinen verfu� gbären Mitteln in der mobilen Anwendung äufzuläden.

18. Bei  vorsä� tzlicher  Beschä�digung  oder  Zersto� rung  der  Infrästruktur  des  SWMR-Systems  wird
Anzeige bei den Sträfverfolgungsbeho� rden erstättet und die Person, die den Schäden verursächt
hät, häftet fu� r älle Kosten, die durch die Beschä�digung oder Zersto� rung entständen sind.

19. Bei  Nichtzählung  des  fä� lligen  Beträges  behä� lt  sich  der  Betreiber  däs  Recht  vor,  geeignete
rechtliche Schritte gegen den Kunden einzuleiten, um die Zählung fu� r die erbrächte Leistung zu
erhälten, wäs zur Sperrung des Kontos bis zur Zählung des fä� lligen Beträges fu� hrt. Der Betreiber
hät däs Recht, gesetzliche Verzugszinsen äuf u� berfä� llige Beträ� ge äb dem Fä� lligkeitsdätum bis zum
Dätum der tätsä� chlichen Zählung in voller Ho� he zu berechnen.

X. ZAHLUNGSMODALITÄTEN

1. Die vom Kunden an den Betreiber fu� r die Erfu� llung des Verträgs zu zählenden Gebu� hren sind in
der Täbelle der Gebu� hren und Verträgssträfen äufgefu� hrt.

2. Die Zählungen fu� r die Nutzung des SWMR-Systems werden u� ber Autopäy Online Päyments
äbgewickelt.

3. Der  Kunde  zählt  die  Grundgebu� hr  und  etwäige  Gebu� hren  gemä�ß  der  Gebu� hren-  und
Sträfgeldtäbelle u� ber däs Brieftäschenmodul in der App.

4. Wenn der Kunde eine Zählung vornimmt, muss er die Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen fu� r die
Online-Zählungsfunktion von Autopäy lesen und äkzeptieren.

5. Alle  Anspru� che  und  Beschwerden  des  Kunden  im  Zusämmenhäng  mit  der  Erbringung  von
Zählungsdienstleistungen oder dem Betrieb des Systems sind än den Dienstleister des Systems -
Autopäy  S.A.  mit  Sitz  in  Sopot,  81-717  Sopot  ul.  PowstänI coI w  Wärszäwy  6,  eingeträgen  im
Unternehmerregister  beim  Amtsgericht  GdänI sk-PoI łnoc  in  GdänI sk,  VIII.  Händelsäbteilung  des
Ländesgerichtsregisters  unter  KRS  Nr.  0000320590,  NIP  Nr.:  585-13-51-185,  REGON  Nr.:
191781561, Stämmkäpitäl 2 000 000 zł.

6. Auf Wunsch des Kunden stellt der Betreiber dem Kunden eine Rechnung u� ber die
Mehrwertsteuer äus. Wenn der Kunde eine Rechnung erhälten mo� chte, muss er sich än die E-
Mäil-Adresse bok@roovee.eu wenden.

XI. VERLEIH UND RÜCKGABE DES FAHRRADS

1. Däs Mieten von Fährrä�dern ist mo� glich, wenn der Kunde ein äktives Konto hät und eine erste
Zählung geleistet hät.

2. Die  Mietzeit  einschließlich  Stillständ/Päuse  wird  bis  zur  ordnungsgemä�ßen  Beendigung  des
Mietverhä� ltnisses  gemä�ß  der  Täbelle  der  Gebu� hren  und  Verträgssträfen  berechnet.  Bei
unzureichender Deckung des Kontos muss der Kunde den Mietverträg nicht ku� ndigen, ist äber



verpflichtet, die Differenz (Unterzählung) innerhälb von 7 Tägen zu begleichen. Erfolgt die
Zählung  nicht  innerhälb  der  genännten  Frist,  wird  ein  Verfähren  eingeleitet,  um  den
geschuldeten Beträg vom Betreiber zu erhälten.

3. Die Anmietung erfolgt durch Aktivierung der Anwendung äuf dem Mobilgerä� t und Scännen des
QR-Codes, der sich äuf dem Lenker und dem ROOVEE LOCK CONTROL-Gerä� t befindet, oder durch
Kontäktäufnähme mit dem Kundendienst unter Angäbe der Telefonnummer, des Telecodes und
der Nummer des zu mietetenden Fährräds. Es ist äuch mo� glich, ein Fährräd per SMS zu mieten,
indem män eine Nächricht mit dem Text "Stärt Fährrädnummer", z.B. "Stärt 1627629", än die
Telefonnummer +48 500 70 70 70 sendet.  Näch korrektem Scännen des  QR-Codes  u� ber  die
Anwendung oder durch Angäbe der korrekten Däten än den Kundendienstberäter oder durch
Nutzung der Mietoption per SMS wird ROOVEE LOCK CONTROL entriegelt.

4. Ab dem Zeitpunkt der Entriegelung der ROOVEE LOCK CONTROL wird die Zeit fu� r die Anmietung
des Fährräds gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Bußgelder berechnet.

5. Gemä�ß den Bestimmungen von Käpitel IX, Punkt 4, ist der Kunde verpflichtet, den technischen
Zuständ des Fährräds vor der Fährt zu u� berpru� fen. Im Fälle einer Beschä�digung des Fährräds
muss  der  Kunde  den  Defekt  unverzu� glich  u� ber  die  Mobilänwendung  mit  der  Option
Fahrraddefekt melden oder durch Kontäktäufnähme mit dem ROOVEE BOK melden und von
der Nutzung (Fährt) und dämit von der Anmietung des Fährräds Abständ nehmen. Der Kunde
häftet fu� r eventuelle Schä�den, die durch däs Fähren mit einem defekten Fährräd entstehen.

6. Es wird nicht empfohlen, die Option Stopp/Päuse äußerhälb des Betriebsbereichs des Systems zu
verwenden. Dies känn zu Schwierigkeiten bei der Wiedervermietung des Fährräds fu� hren.

7. Bevor däs Mobiltelefon in die Telefonhälterung eingesetzt wird, muss der Kunde den technischen
Zuständ  der  Hälterung  und  die  Vollstä�ndigkeit  ihrer  Beständteile  u� berpru� fen.  Die  Hälterung
besteht äus einer Kunststoffbäsis,  die mit einer Doppelklemme stärr äm Fährräd befestigt ist,
einem QR-Code und Gummibä�ndern, die däs Telefon äuf beiden Seiten sichern. Sollte eine der
Komponenten fehlen oder die Hälterung änderweitig beschä�digt sein, ist der Kunde verpflichtet,
den  Mängel  unverzu� glich  dem  Kundendienst  telefonisch,  per  E-Mäil  oder  u� ber  die  mobile
Anwendung zu melden und die Hälterung nicht mehr zu benutzen. Der Kunde, der däs Telefon in
die Hälterung einlegt, obwohl eines der Elemente fehlt oder die Hälterung änderweitig
beschä�digt ist, trä�gt die Veräntwortung fu� r däs so tränsportierte Telefon und verzichtet äuf die
Geltendmächung von Anspru� chen wegen etwäiger Schä�den.

6. Der Korb,  der än der Vorderseite des Fährräds montiert  wird,  ist  fu� r  den Tränsport  leichter
Gegenstä�nde konzipiert und geeignet. Die mäximäle Zulädung des Korbs beträ� gt 10 kg. Der
Kunde häftet fu� r älle Schä�den, die durch unsächgemä�ße Verwendung des Korbs entstehen, sowie
fu� r Schä�den und zuru� ckgelässene Gegenstä�nde, die im Korb tränsportiert werden.

7. Die mäximäle Zulädung fu� r den Ständärdtyp des Fährräds beträ� gt 120 kg.
8. Die mäximäle Belästung fu� r ein elektrisches Ständärdfährräd beträ� gt 140 kg.
9. Die Ho� chstläst fu� r ein Tändem beträ� gt 240 kg.
10. Die mäximäle Belästung fu� r ein Kinderfährräd beträ� gt 40 kg.
11. Der  Kunde  sollte  bei  der  Auswähl  des  Leihfährräds  seine  Ko� rpergro� ße  und  seine 

Bewegungsfreiheit beru� cksichtigen.
12. Ständärd-Elektrofährrä�der sind fu� r die Nutzung durch 1 Person äusgelegt.
13. Tändems sind fu� r die Benutzung durch bis zu 2 Personen äusgelegt.
14. Bei Problemen mit dem Verleih oder der Ru� ckgäbe des Fährräds muss sich der Nutzer

unverzu� glich än den Kundendienst wenden.
15. Fu� r die Ru� ckgäbe des Fährräds im Bereich der SWMR-Station fallen keine zusä� tzlichen Kosten än.
16. Wird däs Fährräd äußerhälb des Bereichs der SWMR-Station zuru� ckgegeben, wird dem Kunden 

eine zusä� tzliche Gebu� hr von 10,00 PLN berechnet.
17. Wenn däs Fährräd äußerhälb der SWMR-Betriebszone äbgestellt wird, wird dem Kunden eine 

Sträfe in Ho� he von:
● bis zu 15 km - PLN 100.00



● bis zu 50 km - PLN 500.00
● u� ber 50 km - 5.000,00 PLN.

Der Kunde häftet fu� r Schä�den, Beschä�digungen oder Diebstähl des Fährrädes, wenn däs Fährräd 
äußerhälb des SWMR-Betriebsgeländes äbgestellt wird, in vollem Umfäng des Schädens.

18. Die  mäximäle  Mietdäuer  beträ� gt  12  Stunden.  Bei  UK berschreitung  von  12  Stunden  wird  dem
Kunden eine Sträfe von 200 PLN in Rechnung gestellt.

19. Unter der Ru� ckgäbe des Fährräds ist die Ru� ckgäbe des Fährräds in einem der däfu� r
vorgesehenen  Bereiche zu verstehen, d.h.: im Stätionsbereich oder im Ru� ckgäbebereich des
SWMR-Fahrrads mit  der  Aufläge,  den  Verleih  än  einem  o� ffentlichen  Ort  zu  beenden,  unter
Ausschluss folgender Orte: Tiefgärägen, Gärägen, Keller, Tunnel, Gebä�ude, Wä� lder, Pärks, ändere
geschlossene und fu� r  die OK ffentlichkeit nicht zugä�ngliche Bereiche und Privätgrundstu� cke,  im
Betriebsbereich  der  STALOWA WOLA STADT FÜR FAHRRAD. Däs Fährräd muss von einem
Fuß/Bein gestu� tzt werden. Es ist nicht zulä� ssig, däs Fährräd liegen zu lässen. Däs Fährräd därf
äuch nicht än einen Pfosten, einen Bäum oder ein Gebä�ude gelehnt werden.

20. Der Kunde ist  verpflichtet,  näch jeder Fährt  ein Foto des Fährräds zu mächen,  indem er  die
Funktion "Foto mächen" in der App nutzt.

21. Däs Foto, däs von dem in Absätz 23 genännten Fährräd gemächt wird, muss deutlich sein. 23
muss deutlich sein und däs gesämte gemietete Fährräd zeigen. Auf dem Foto du� rfen äußer dem
ängegebenen  Fährräd  keine  änderen  Gegenstä�nde  mit  besonderen  Merkmälen  und  keine
Personen, insbesondere nicht deren Gesichtszu� ge, äbgebildet sein.

22. Der Kunde ist verpflichtet, näch jeder Fährt zu u� berpru� fen, ob die Fährt in der Anwendung
korrekt  äusgefu� llt wurde. Wenn es nicht mo� glich ist, die Fährt in der Anwendung zu
vervollstä�ndigen, muss der Kunde unverzu� glich den Kundendienst kontäktieren. Erfolgt keine
Kontäktäufnähme,  gehen  älle  mit  der  läufenden  Miete  verbundenen  Kosten  zu  Lästen  des
Kunden. Die Gebu� hr wird gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Verträgssträfen erhoben.

23. Sollte sich die ROOVEE LOCK CONTROL nicht äbschließen lässen, ist der Kunde verpflichtet, sich
unverzu� glich mit dem Kundendienst in Verbindung zu setzen. Erfolgt keine Kontäktäufnähme,
häftet der Kunde fu� r  eventuelle Beschä�digungen, Bru� che oder Diebstähl des Fährräds bis zur
vollen Ho� he des dem BETREIBER entständenen Schädens.

24. Bei  nicht  ordnungsgemä�ßer  Ru� ckgäbe  des  Fährräds,  insbesondere  bei  Nichtverschließen  des
ROOVEE LOCK CONTROL Gerä� ts oder Abstellen des Fährräds än einem nicht zugelässenen Ort,
werden dem Kunden die Kosten gemä�ß der Gebu� hren- und Bußgeldtäbelle in Rechnung gestellt.
Der Kunde häftet in vollem Umfäng fu� r däs nicht ordnungsgemä�ß zuru� ckgegebene Fährräd, bis
däs ROOVEE LOCK CONTROL-Gerä� t ordnungsgemä�ß verschlossen ist oder däs Fährräd än einem
im Betriebsbereich der SWMR zulä� ssigen Ort äbgestellt wird.

25. Im Fälle eines Unfälls oder einer Kollision wä�hrend der Nutzung des gemieteten Fährräds ist der
Kunde verpflichtet, eine entsprechende Erklä� rung zu verfässen oder die Polizei än den Ort des
Geschehens  zu  rufen.  Im  Fälle  eines  solchen  Vorfälls  ist  der  Kunde  äuch  verpflichtet,  den
Kundendienst zu informieren.

XII. AUSFÄLLE UND REPARATUREN

1. Im Fälle einer Sto� rung sollte der Kunde diese unverzu� glich u� ber die Anwendung mit Hilfe des
Moduls "Fehler melden" oder u� ber den Kundendienst melden. Wenn eine Sto� rung nicht
gemeldet wird, ko� nnen dem Kunden die nächfolgenden Repäräturkosten in Rechnung gestellt
werden.

2. Der Kunde ist  nicht berechtigt,  däs gemietete Fährräd zu repärieren oder in sonstiger Weise
einzugreifen. Die einzige Person, die däzu berechtigt ist, ist der Betreiber.

3. Es wird empfohlen, däss der Kunde die Mo� glichkeit hät, den Kundendienst zu kontäktieren (per
Telefon oder E-Mäil), wä�hrend er däs gemietete Fährräd benutzt.



XIII. GEBÜHREN

1. Alle Gebu� hren werden gemä�ß der Täbelle der Gebu� hren und Sänktionen berechnet, die gemä�ß
den Bestimmungen der Verordnungen äls Anläge 2 beigefu� gt ist.

2. Die  Gebu� hren  fu� r  die  Nutzung  eines  Leihfährräds  väriieren  und  hä�ngen  von  der  Däuer  der
Miete/Päuse äb.

3. Die Berechnung der Gebu� hr bäsiert äuf der Anzähl der Mietminuten, die äb dem Zeitpunkt der
Anmietung des Fährräds bis zum Ende der Miete gezä�hlt werden.

4. Fälls die in Rechnung gestellten Tärife die verfu� gbären Mittel u� bersteigen, ist der Kunde gemä� ß
den  Bestimmungen  des  Abschnitts  XI,  Punkt  2  dieser  Bedingungen  verpflichtet,  sein  Konto
innerhälb von 7 Tägen mindestens äuf einen Säldo von 0 PLN äufzufu� llen.

XIV. RÜCKTRITTS- UND KÜNDIGUNGSRECHT

1. Der Verbräucher oder PNPK hät däs Recht, den Verträg innerhälb von 14 Kälendertägen näch
dessen Abschluss ohne Angäbe von Gru� nden und ohne Kosten zu widerrufen. Um vom Verträg
zuru� ckzutreten, muss der Verbräucher oder däs PNPK eine eindeutige Erklä� rung äbgeben, z. B.
per Post oder per E-Mäil än bok@roovee.eu. Zur Währung der im ersten Sätz genännten Frist
reicht es äus, die Informätionen u� ber den Ru� cktritt vom Verträg vor Abläuf der im ersten Sätz
genännten  Frist  äbzusenden.  Ein  Muster  fu� r  eine  Ru� cktrittserklä� rung  ist  den  Allgemeinen
Geschä� ftsbedingungen  äls  Anhäng  6  beigefu� gt.  Der  Verbräucher  oder  die  PNKP  ko� nnen  es
verwenden, sind äber nicht däzu verpflichtet.

2. Der Betreiber erstattet dem Verbräucher oder PNPK innerhälb von 14 Tägen äb dem Dätum
der Ru� cktrittserklä� rung den Beträg, den er seinem Konto gutgeschrieben hät. Der Betreiber
erstattet  dem  Verbräucher  bzw.  PNPK  den  Beträg  äuf  demselben  Zählungsweg,  den  der
Verbräucher bzw. PNPK verwendet hät, es sei denn, der Verbräucher bzw. PNPK hät zugestimmt,
die Erstättung äuf einem änderen Weg vorzunehmen, der fu� r den Verbräucher bzw. PNPK keine
Kosten verursächt.

3. Mächt der Verbräucher oder der PSC von seinem Widerrufsrecht Gebräuch, nächdem er einen
Anträg gemä�ß Artikel 15 Absätz 3 und Artikel 21 Absätz 2 gestellt hät, ist u.p.k. verpflichtet, die
bis zum Zeitpunkt des Ru� cktritts erbrächten Leistungen zu vergu� ten.

4. Näch Abläuf der in Absätz 1 genännten Frist  hät der Kunde däs Recht,  den Verträg jederzeit
wä�hrend seiner Läufzeit  zu ku� ndigen.  Die Ku� ndigung des Verträges ist  än  bok@roovee.eu zu
senden. Die Beendigung des Verträges erfolgt so schnell wie mo� glich, spä� testens jedoch 5 Täge
näch Erhält der Ku� ndigung, es sei denn, der Kunde hät läut seinem Abrechnungskonto
unbezählte  Forderungen  än  den  Betreiber;  in  diesem  Fall  wird  der  Vertrag  mit  der
Begleichung des Säldos seines Abrechnungskontos äuf 0 PLN durch den Kunden beendet.

5. UK bersteigt däs Guthäben äm Täg der Beendigung des Verträges 0 PLN, wird es äuf däs vom
Kunden ängegebene Bänkkonto zuru� cku� berwiesen. Die Gelder werden innerhälb von 21 Tägen
äb dem Dätum der Beendigung des Verträgs zuru� ckerstättet.

XV. BESCHWERDEN

1. Der Kunde ist berechtigt, eine Beschwerde einzureichen, die per E-Mäil oder schriftlich än die
Adresse des BETREIBERS zu richten ist.

2. Es wird empfohlen, däss der Kunde die folgenden Informätionen in der Beschwerde ängibt:
ä) Näme;
b) Kontäktinformätionen;
c) kurze Beschreibung der Situätion
d) Informätionen (Beweise), die die beschriebene Situätion belegen



3. Die Beschwerden werden unverzu� glich, spä� testens jedoch innerhälb von 14 Tägen näch Eingäng
oder Ergä�nzung beärbeitet. Muss die Beschwerde ergä�nzt werden, so lä�uft die Frist äb dem
Dätum der Zustellung äller Unterlägen, Erklä� rungen und ä�hnlicher ergä�nzender Dokumente. Ist
eine  Ergä�nzung  der  Unterlägen  erforderlich,  so  gibt  der  Betreiber  den  Umfäng  der  zu
ergä� nzenden Unterlägen änI .

4. Der Kunde wird däru� ber per E-Mäil informiert, entweder än die bei der Registrierung
ängegebene E-Mäil-Adresse oder än die bei der Reklämätion ängegebene E-Mäil-Adresse.

5. Die Einreichung einer Reklämätion entbindet den Kunden nicht von der rechtzeitigen Erfu� llung
seiner Verpflichtungen gegenu� ber dem Betreiber.

6. Die  Beärbeitung  der  Beschwerde  umfässt  insbesondere  die  Ermittlung  des  Problems,  eine
gru� ndliche Bewertung der Stichhältigkeit und die Lo� sung der Beschwerde.

7. Der Kunde hät däs Recht, gegen eine Entscheidung des Betreibers innerhälb von 14 Tägen näch
Zustellung der Entscheidung än den Kunden einmäl Widerspruch einzulegen. Die Beschwerde ist
ebenfälls än die Adresse ul. Ryz1owä 33ä/7, 02-495 Wärschäu zu richten. Die Beschwerde wird
innerhälb von 14 Tägen näch ihrem Eingäng gepru� ft. Der Kunde hät äuch däs Recht, einen Anträg
äuf UK berpru� fung des Fälles zu stellen, der Gegenständ der Entscheidung ist,  die äufgrund der
Beschwerde ergängen ist, oder er känn eine Beschwerde bei MZK Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-
450 Stalowa Wola einreichen.

9. Der  Kunde  hät  däs  Recht,  näch  Ausscho� pfung  des  Beschwerdeverfährens  in  einem
Gerichtsverfähren  Schädensersätz  fu� r  die  nicht  oder  nicht  ordnungsgemä�ß  erbrächte
Dienstleistung zu verlängen.

10. Die Häftung des Betreibers fu� r die Nichterfu� llung oder die nicht ordnungsgemä�ße Erbringung der
Dienstleistung ist äuf den tätsä� chlichen Schäden beschrä�nkt und umfässt nicht den entgängenen
Gewinn.

11. Im Fälle einer erfolgreichen Reklämätion in Bezug äuf Gebu� hren, Sträfen usw. wird der Beträg
innerhälb von
14 Tägen, nächdem der Kunde u� ber den erfolgreichen Ausgäng der Reklämätion informiert
wurde, äuf däs Roovee-Konto des Kunden zuru� ckerstättet.

XVI. KONTOSPERRUNG

1. Im Fälle der Nichteinhältung der in diesen Geschä� ftsbedingungen enthältenen Bedingungen fu� r
die  Nutzung von ROOVEE BICYCLES behä� lt sich der Betreiber däs Recht vor, däs Konto des
Kunden im  System  STALOWA  WOLA  MIASTO  ROWEROR W  voru� bergehend  oder  däuerhäft  zu
sperren.

2. Däs Konto känn insbesondere dänn gesperrt werden, wenn der Kunde:
ä) däs Fährräd äuf eine Art und Weise benutzt, die nicht mit seinem Verwendungszweck 

vereinbär ist
b) er/sie hät die perso� nlichen Däten nicht äusgefu� llt oder fälsche Angäben gemächt
c) däs Fährräd ungesichert lä� sst ROOVEE LOCK CONTROL
d) ein Fährräd oder änderes Eigentum des Betreibers beschä�digt hät
e) ein Fährräd gemietet hät, däs dänn verschwunden ist
f) mehr äls ein Konto mit der gleichen E-Mäil-Adresse erstellt hät
g) Roovee-Kontoständ ist negätiv
h) die Aufnähme eines Fotos, äuf dem etwäs änderes äls däs Fährzeug zu sehen ist, mit dem die 

Reise durchgefu� hrt wurde



XVII. SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

1. Der fu� r die Verärbeitung der Däten durch däs ROOVEE-System Veräntwortliche ist ROOVEE S.A., 
Ryz1owä 33ä/7, 02-495 Wärschäu.

2. Der fu� r die Verärbeitung Veräntwortliche hät einen Dätenschutzbeäufträgten ernännt, den Sie
u� ber e-mäil:iod@roovee.eu kontäktieren ko� nnen.

3. Der fu� r die Verärbeitung Veräntwortliche teilt Ihnen mit, däss Ihre personenbezogenen Däten fu� r
die folgenden Zwecke verärbeitet werden:

ä) die Erfu� llung des Verträgs (gemä�ß Artikel 6 Absätz 1 Buchstäbe b der RODO);
b) zur  Beäntwortung  von  Anfrägen  und  Ersuchen  sowie  zur  Bereitstellung  technischer

Unterstu� tzung, wobei die Grundläge fu� r die Verärbeitung däs berechtigte Interesse des
fu� r die Verärbeitung Veräntwortlichen ist (gemä�ß Artikel 6 Buchstäbe f DSGVO),

c) den Ständort Ihres Gerä� ts zu bestimmen, um Ihnen Informätionen u� ber
Fährrädstätionen änzeigen zu ko� nnen und Ihnen äuf der Grundläge Ihrer Zustimmung
(gemä�ß  Artikel  6  Absätz  1  Buchstäbe  ä  der  RODO)  die  Route  zum  nä� chstgelegenen
Fährräd zu zeigen

d) zur  Feststellung  oder  eventuellen  Geltendmächung/Verteidigung  von  Anspru� chen
(gemä�ß Artikel 6 Buchstäbe f des DSG).

4. Der fu� r die Verärbeitung Veräntwortliche teilt Ihnen mit, däss Ihre personenbezogenen Däten so
länge  gespeichert  werden,  wie  es  fu� r  die  Erfu� llung  des  Verträgs  oder  däs  Bestehen  eines
berechtigten Interesses des fu� r die Verärbeitung Veräntwortlichen erforderlich ist, und dänäch
fu� r  die Zwecke und in dem Umfäng, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Währung
mo� glicher Anspru� che.

5. Der fu� r die Verärbeitung Veräntwortliche teilt Ihnen mit, däss Däten, die äuf der Grundläge einer
Einwilligung verärbeitet werden, so länge verärbeitet werden, bis die Einwilligung widerrufen
wird oder bis sie nicht mehr nu� tzlich ist,  je nächdem, welcher Fäll  zuerst eintritt.  Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä�ßigkeit der bisherigen Verärbeitung nicht beru� hrt.

6. Ihre  personenbezogenen  Däten  werden  nicht  fu� r  eine  äutomätisierte  Entscheidungsfindung,
einschließlich Profiling, verwendet.

7. Ihre Däten werden nicht äußerhälb des EWR u� berträgen.
8. Sie häben däs Recht äuf Zugäng, Berichtigung, Lo� schung oder Einschrä�nkung der Verärbeitung

Ihrer personenbezogenen Däten, däs Recht, der Verärbeitung zu widersprechen, und däs Recht
äuf Dätenu� berträgbärkeit;

9. Sie häben däs Recht, sich bei einer Aufsichtsbeho� rde zu beschweren, wenn die Verärbeitung
Ihrer personenbezogenen Däten Ihrer Meinung näch gegen die Bestimmungen der RODO

10. Die Bereitstellung Ihrer Däten ist freiwillig, äber eine Voräussetzung fu� r den Abschluss und die
Erfu� llung des Verträgs. Die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Däten hät zur Folge, däss
der Verträg nicht geschlossen und erfu� llt werden känn.

11. Wir mo� chten Sie däru� ber informieren, däss die Empfä�nger Ihrer Däten die fu� r den Betrieb der IT-
Systeme zustä�ndigen Stellen, die Stellen, die Buchhältungs- und Rechtsdienstleistungen
erbringen,  sowie  älle  näch  den  geltenden  Rechtsvorschriften  befugten  Einrichtungen  und
Beho� rden sind.

12. Ihre Däten sind nicht Gegenständ von äutomätisierten Entscheidungen
13. Fu� r Informätionen u� ber die Verärbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Däten

wenden Sie sich bitte än: iod@roovee.eu.

XVIII. AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG

1. Der BETREIBER weist däräuf hin, däss der Verbräucher oder PNPK däs Recht hät, Beschwerden 
äußergerichtlich zu regeln sowie Anspru� che geltend zu mächen.

2. Insbesondere ist die äußergerichtliche Beärbeitung von Beschwerden sowie die 
Geltendmächung von Anspru� chen durch den Verbräucher oder PNPK mo� glich:
ä) vor stä�ndigen gu� tlichen Verbräuchergerichten, die bei den Woiwodschäftsinspektionen fu� r

Händelsinspektion tä� tig sind. Ausfu� hrliche Informätionen u� ber den Zugäng zu diesem



Verfähren und die geltenden Verfähren finden Sie äuf der Website des Amtes fu� r Wettbewerb 
und Verbräucherschutz unter: 
https://uokik.gov.pl/pozäsądowe_rozwiäzywänie_sporow_konsumenckich.php;

b) durch Schlichtung, die von den Woiwodschäftsinspektionen der Gewerbeäufsicht und deren
Außenstellen durchgefu� hrt wird. Die Rolle des Vermittlers im Streitfäll wird dänn von einem
Mitärbeiter  der  Inspektion  u� bernommen,  wobei  die  Grundsä� tze  der  Unpärteilichkeit  und
Zuverlä� ssigkeit eingehälten werden. Ausfu� hrliche Informätionen u� ber den Zugäng zu diesem
Verfähren und u� ber die ängewändten Verfähren sind in den Bu� ros und äuf den Websites der
einzelnen Woiwodschäftsinspektionen der Gewerbeäufsicht erhä� ltlich.

3. Der  Verbräucher  oder  PNPK  känn  sich  äuch  än  den  Verbräucher-Ombudsmänn  des  Bezirks
wenden.  Die  Ombudsleute  der  Bezirke  sind  im Bezirksämt  oder  im Räthäus  (in  Stä�dten  mit
Bezirksrechten)  zu  finden.  Ausfu� hrliche  Informätionen  finden  Sie  unter:
https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.

4. Der Verbräucher hät däs Recht, eine Beschwerde u� ber die EU-Plättform fu� r die Online- 
Streitbeilegung (ODR) einzureichen, die unter folgender Adresse zu finden ist: 
https://ec.europä.eu/consumers/odr/mäin/index.cfm?event=mäin.home2.show&lng=EN.

XIX. ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG

1. Der BETREIBER ist berechtigt, die Allgemeinen Geschä� ftsbedingungen äus wichtigem Grund zu
ä�ndern, insbesondere:

ä) die  Notwendigkeit,  die  Verfährensordnung  än  AK nderungen  der  Rechtsvorschriften,
Empfehlungen,  Auslegungen oder  Leitlinien  der  zustä�ndigen Gerichte  oder  Beho� rden
änzupässen;

b) eine Entscheidung eines zustä�ndigen ordentlichen Gerichts oder eine Entscheidung einer
zustä�ndigen Beho� rde, die die Rechte oder Pflichten des BETREIBERS oder des KAK UFERS
beeinträ� chtigen känn.

2. Die geä�nderten Bedingungen werden äuf der Website unter https://www.stälowäwolä.bike in
der  Anwendung vero� ffentlicht. Jede Version der Geschä� ftsbedingungen ist mit Angäben zum
Zeitpunkt ihres Inkräfttretens versehen.

3. Däru� ber  hinäus  wird  der  BETREIBER  den  KAK UFER  u� ber  die  geplänte  AK nderung  der
Geschä� ftsbedingungen  än  die  vom  KAK UFER  ängegebene  elektronische  Adresse  (E-Mäil)
informieren.

4. Die geä�nderten Bedingungen treten innerhälb von 14 (in Worten: vierzehn) Kälendertägen äb
dem Zeitpunkt der Mitteilung än den Kunden gemä�ß Ziffer 3 in Kräft, es sei denn, däss äufgrund
zwingender Vorschriften oder Verpflichtungen des  BETREIBERS aufgrund  einer gerichtlichen
Allgemeinverfu� gung oder einer beho� rdlichen Entscheidung eine ku� rzere Frist erforderlich ist.

5. Wird die AK nderung der Geschä� ftsbedingungen nicht äkzeptiert, so teilt der Verbräucher oder
PNPK dem BETREIBER seine Entscheidung äuf die von ihm gewä�hlte Weise mit.

XIII. SCHLUSSBESTIMMUNG

1. Die Geschä� ftsordnung unterliegt dem polnischen Recht und wurde in UK bereinstimmung mit dem
polnischen Recht erstellt.

2. In Angelegenheiten, die in dieser Geschä� ftsordnung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen
des änwendbären Rechts.

3. Streitigkeiten zwischen dem BETREIBER und einem Kunden, der kein Verbräucher oder PNPK
ist, werden von einem ordentlichen Gericht mit o� rtlicher Zustä�ndigkeit äm Sitz des BETREIBERS
behändelt. Im Fälle von Streitigkeiten mit einem Verbräucher oder einer PNPK bestimmt sich die
Zustä�ndigkeit des Gerichts näch den ällgemeinen Regeln.

4. Die Regelungen gelten äb dem 01.04.2023.



.

Anhänge zu den Verordnungen:
Anhäng 1 Stätionen und SWMR-Betriebszone 
Anhäng Nr. 2 Täbelle der Gebu� hren und Sänktionen.
Anhäng Nr. 3 Erklä� rung der Eltern/Erziehungsberechtigten. 
Anhäng 4 Beschwerdeformulär.
Anhäng 5 Erstättungsformulär
Anhäng 6: Muster einer Widerrufserklä� rung

Anhang 1 Gebiet und Betriebszonen des Systems STALOWA WOLA CITY OF 
BICYCLES

I. ZONE STALOWA WOLA MIASTO ROWERÓW - ROOVEE PARK

- MDK, Piłsudski-Platz (Grundstücksnummer - 268/10),
- Städtischer Park, Narutowicza-Straße (Grundstücksnummer - 812/6),
- Huta, Huta-Solidaritätskreisel (Parzellennummer - 26/30),
- Jana Pawła II - Górka, Aleje Jana Pawła II (Grundstücksnummer - 1325/10),
- Markthalle, Okulickiego-Straße (Grundstücksnummer 795/183),
- KEN-Kreisverkehr, ul. Komisji Edukacji Narodowej (Grundstücksnummer - 1351),



- Basilika, Aleje Jana Pawła II Straße (Grundstücksnummer 1352/196),
- Blonia, Blonia Nadsańskie (Grundstücksnummer - 1642/2),
- Hutnik, ul. Wańkowicza (Grundstücksnummer 2/511),
- Siedlanowskiego, ul. Ofiar Katynia (Grundstücksnummer - 145/8),
- Czarnieckiego, ul. Czarnieckiego (Grundstücksnummer - 2241/1),
- Markt Rozwadów, Marktstraße (Grundstücksnummer 329/2),
- Cold Water Park, Spatial Street (Grundstücksnummer - 2428/105),
- Gut Piaski, Kazimierza-Wielkiego-Straße (Grundstücksnummer - 1219),
- Bibliothek, Popiełuszki-Straße (Grundstücksnummer - 800/18).

II. Funktionsbereich STALOWA WOLA STADT ROWERS

Anhang 2 Tabelle der Gebühren und Bußgelder

Lp. Titel Bruttobetrag

1. Grundgebühr (zu verwenden für erstattungsfähige Fahrten) PLN 10,00

2. Mindestguthaben für den Beginn der Reise PLN 10,00

3. Gebühr für 1 Fahrminute für die ersten 30 Minuten PLN 0,00

4. Gebühr von 31 bis 60 Minuten Fahrzeit 1,00 PLN

5. Gebühr für 1 Minute Stillstand/Pause nach 60 Minuten 0,05 PLN



6. Zusätzliche Gebühr für das Abstellen des Fahrrads außerhalb der Zone 
STALOWA WOLA CITY OF BICYCLES - ROOVEE PARK

PLN 10,00

7. Bonus für das Abstellen des Fahrrads außerhalb des STALOWA WOLA 
MIASTO ROWERÓW - ROOVEE PARK in das STALOWA WOLA 
MIASTO ROWERÓW - ROOVEE PARK Gebiet

2,00 PLN

8. Strafe für das Abstellen eines Fahrrads < 15 km außerhalb des SWMR- 
Betriebsgebiets

100,00 PLN

9. Strafe für das Abstellen eines Fahrrads > 15 km außerhalb des SWMR- 
Betriebsgebiets

PLN 500,00

10. Strafe für Diebstahl oder Beschädigung von Fahrrädern oder 
Kinderfahrrädern

5.000,00 PLN

11. Strafe für Diebstahl oder Zerstörung eines Fahrrads mit Kindersitz 5.000,00 PLN

12. Strafe für Diebstahl oder Zerstörung eines Tandemfahrrads PLN 10 000.00

13. Strafe für die missbräuchliche Verwendung des Fahrrads PLN 200,00

14. Strafe für das Abstellen eines Fahrrads an einem anderen als einem 

öffentlichen Ort (einschließlich Garagen, Tunneln, 
Privatgrundstücken, geschlossenen Friedhöfen, Kellern, Gebäuden, 
Autos, Wäldern, Parks)

PLN 200,00

15. Strafe für Beschädigung oder Diebstahl in der Zone STALOWA WOLA 
CITY OF ROWERS - ROOVEE PARK

1.000,00 PLN

16. Gebühr für das Versenden einer Textnachricht mit einer 
Zahlungsaufforderung

5,00 PLN

17.

Gebühr für den Versand eines Inkassoschreibens

30,00 PLN



Gebühr für Diebstahl oder Zerstörung einzelner SWMR-Elemente

1. Standard-Fahrradrahmen, Kindertyp PLN 5000.00

2. Tandem-Fahrradrahmen PLN 10 000.00

3. Dynamo PLN 400.00

4. Frontleuchte 80,00 PLN

5. Rückleuchte 80,00 PLN

6. ROVEE-SCHLOSSKONTROLLE PLN 1500.00

7. Lenkrad PLN 200,00

8. Glocke 40,00 PLN

9. Pedal 50,00 PLN

10. Korb PLN 200,00

11. Bereifung PLN 200,00

12. Felge PLN 200,00

13. Speichen 2,00 PLN

14. Sattel PLN 200,00

15. Bar PLN 150,00

16. Kotflügel 100,00 PLN

17. Stromkabel, Stecker PLN 150,00

18. Unterstützung 100,00 PLN

19. Nabe PLN 700.00

20. Gabel PLN 250,00

21. Griffe 50,00 PLN

22. Griffe 100,00 PLN

23. Vorderradbremse PLN 200,00

24. Kurbel PLN 200,00

25. Telefonhalter 50,00 PLN

26. Lenkerhalterung PLN 200,00

27. Kindersitz PLN 1000.00

28. Sonnenkollektor PLN 1000.00

29. Reparaturarbeiten (eine Stunde) 60,00 PLN



Anhang 3 Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

Erklärung (von einem Elternteil/Erziehungsberechtigten)

Ich, der Unterzeichnende, erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind (Minderjähriger)



...................................................................................................................................................

.........................
Name des Kindes

...................................................................................................................................................

..........................
Name des Mentors

...................................................................................................................................................

..........................
Telefonnummer des Erziehungsberechtigten

...................................................................................................................................................

...........................
E-Mail Adresse des Tutors

Vereinbarung mit ROOVEE S.A. über die Nutzung des ROOVEE-Systems.
Ich akzeptiere die Regeln und Bestimmungen und erkläre, dass ich die volle Verantwortung
für alle Schäden übernehme, die sich insbesondere aus der Nichteinhaltung der Regeln und
Bestimmungen  durch  den  Minderjährigen  ergeben,  und  dass  ich  die  laufenden
Verbindlichkeiten, die in der Tabelle der Gebühren und Strafen aufgeführt sind, übernehmen
werde. Ich verpflichte mich außerdem, das Konto meines Kindes (des Minderjährigen) im
Roovee-System über die mobile Anwendung aufzufüllen.
............................................. .................................................................
Ort, Datum, leserliche Unterschrift der Eltern (Erziehungsberechtigten)

Anhang 4 Beschwerdeformular

Reklamation



Ich, .................................................. .............................
(Name) (Telefonnummer)

Ich beschwere mich über den Verleih eines Fahrrads mit der Nummer.............................von
............................,.................................................................................................................  .

(Name des Gebiets, genaue Adresse)

Ich habe das Fahrrad über die mobile App unter ............... gemietet, während ich es unter
..............., in der Zone ........................ / außerhalb der Zone, zurückgegeben habe:
,....................................................................................................................................

Die gesamte Fahr-/Miet-/Pausen-/Stoppzeit betrug.........................Ich stimme der Berechnung
von ................. nicht zu, weil
.........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...............................
(Grund der Beschwerde)

Anhang 5 Erstattungsformular

Rückgabe von Mitteln



................................, ........................, .......................... .
(Name) (Telefonnummer) (E-Mail Adresse)

Ich beantrage die Rückerstattung der auf.........................gezahlten Einführungsgebühr,
in Höhe von ............ auf das Konto.....................................

...............................................................................................................  .
(Ort, Datum, leserliche Unterschrift)

ANHANG 6

(Ort und Dätum)
BEDIENER

KUNDE:



(Vorname und Nachname)

(Postanschrift)

Erklärung des Rücktritts
Ich, der Unterzeichner                      (Name), trete hiermit von dem zwischen mir und dem BETREIBER äuf
                 geschlossenen Verträg zuru� ck.

(Unterschrift)
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